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Pressemitteilung 

 
Falsche Mitarbeiter von Gesundheits- und Gewerbeamt im Landkreis 

unterwegs 

 

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen weist darauf hin, dass derzeit Personen im Raum Bad 

Kohlgrub, Saulgrub und Murnau unterwegs sind, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Gesundheits- oder Gewerbeamtes ausgeben und Bürgerinnen und Bürger 

wegen vermeintlicher Verstöße gegen Infektionsschutzregelungen ansprechen direkt zur Kasse 

bitten. Das Landratsamt betont, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes solche 

Aktionen nicht durchführen und auch niemals direkt zu Zahlungen auffordern. Bei etwaigen 

Kontrollen weisen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem immer mit einem Ausweis als 

Bedienstete des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen aus. Mit derselben Masche waren 

Betrüger auch bereits im Raum Steingaden und Lechbruck aktiv. Das Landratsamt bittet die 

Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis deshalb entsprechend um Vorsicht! 

Da die Betrüger unter anderem vorgeben, dass nur gekaufte Einmal-Mund-Nasen-Bedeckungen 

erlaubt sind, weist das Landrastamt deshalb darauf hin, dass jeglicher Schutz, der den Mund und 

die Nase vollständig und abschließend bedeckt, den Infektionsschutzregeln entspricht. Dazu 

gehören z.B. gekaufte oder selbst genähte Mund-Nasen-Bedeckungen, Schals oder Bufftücher. 

Nicht erlaubt sind hingegen sogenannte Face Shields, da diese zu den Seiten hin offen sind. Mit 

jeglicher Mund-Nasen-Bedeckung, die den Mund und die Nase vollständig bedeckt, ist es erlaubt 

Geschäfte und Gastwirtschaften zu betreten. 

 


